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BESCHLUSSVORLAGE 

  Vorlage-Nr.: B 24/0034 

43 - Amt für Kindertagesbetreuung Datum: 29.01.2024 

Bearb.:  Gattermann, Sabine Tel.:-116  öffentlich 

Az.:    

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Jugendhilfeausschuss 08.02.2024 Entscheidung 
 
 

Antrag des Vereins Kinderbetreuung Streifenenten-Club e.V. zur Übernahme der 
Mietkosten für einen neuen Nebenraum in der Kita Immenhof-Streifenenten 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Jugendhilfeausschuss befürwortet die Anmietung eines zusätzlichen Nebenraumes für 
die Kita Immenhof-Streifenenten ab dem 01.03.2024. 
 
Die dafür erforderlichen finanziellen Aufwendungen in Höhe von 4.701,00 € (2024) sind 2024 
zunächst aus dem Budget des Amtes 43 zu tragen und ggf. für einen Ersten Nachtrag zum 
Haushalt 24/25 anzumelden. Ab 2025 fließen die jährlichen Aufwendungen in Höhe von 
4.886,40 € in das dann gültige Betriebskostenfinanzierungsmodell. 
 
 
Sachverhalt: 
 
Mit Schreiben vom 22.01.2024 hat der Verein Kinderbetreuung Streifenenten-Club e.V die 
Mietkostenübernahme für einen zusätzlichen multifunktionalen Raum für die Kita Immenhof-
Streifenenten beantragt (Anlage 1 mit Grundriss des Raumes). Die Miete beträgt 12 € pro 
Quadratmeter. 
 
Nach den aktuellen Vereinbarungen zur Betriebskostenfinanzierung mit den Trägern der 
Norderstedter Kindertagesstätten übernimmt die Stadt die Kaltmiete für angemietete Kita-
Räumlichkeiten. 
 
Die Immenhof-Steifenenten sind 2015 zunächst als reine Krippeneinrichtung in den Räumen 
der ehemaligen Schlecker-Drogerie Krippeneinrichtung im Immenhof Einkaufscen-
ter/Poppenbüttelerstr. 180 gestartet. Seit 2022 ist eine Elementargruppe dazu gekommen. 
Die Grundrisse der aktuellen Räumlichkeiten sind der Anlage 2 zu entnehmen. 
 
Für die Einrichtung besteht eine Betriebsgenehmigung. Die Raumgröße entspricht den Vor-
gaben des KiTaG SH und ist mit anderen kleinen Einrichtungen vergleichbar. Allerdings sind 
die Räumlichkeiten nicht zusammenhängend und daher wenig flexibel (vgl. Lageplan Anla-
ge 3). Eine ausführliche Begründung des Kita-Trägers für die Anmietung des Raumes ist der 
Anlage 1 zu entnehmen. 
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Anlagen: 
 
Anlage 1 - Antrag des Vereins Kinderbetreuung Streifenenten Club e.V. vom 22.01.2024 

mit Grundriss 
Anlage 2 - Grundrisse der aktuellen Räumlichkeiten 
Anlage 3 - Lageplan 
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